Martin Runge

Mobilfunk, Elektrosmog und die Politik – Kommerz und „Heile Welt“
sind wichtiger als Vorsorge 

Jeder von uns ist im Alltag elektrischen und magnetischen Wellen und elektromagnetischen Feldern (EMF) ausgesetzt. Hochspannungsleitungen und Bahnstrom, Fernseh- und Radiosender, Mikrowellenherde und andere elektrische Küchengeräte, Babyfon, Rasierer und Föhn: alle Stromleitungen und alle mit Strom betriebenen Geräte erzeugen elektrische und magnetische Wellen. Hauptquellen von EMF sind derzeit allerdings Mobilfunk-Sende- und -Empfangs​anlagen, Handys und digitale Schnurlostelefone (DECT-Standard, „Digital Enhanced Cordless Telecommunications“) mit ihrer gepulsten Hochfrequenzstrahlung. Mit der zunehmenden Verbreitung von Schnurlosgeräten bei Personal Computern und in der Unterhaltungselektronik, mit dem digitalen Polizei- und Rettungsdienstefunk und mit dem digitalen terrestrischen Rundfunk in Verbindung mit immer mehr mobilen Multimediageräten und auch mit der zunehmenden Verbreitung von Funkanwendungen im kommerziellen Bereich wird die elektromagnetische Wellenflut in unserem Umfeld mehr und mehr anwachsen.

Heutzutage sind Mobiltelefone für einen großen Teil der Bevölkerung kaum verzichtbare Begleiter. Ob Notfall, tägliches Geschäft, gelegentliche Plauderei oder Kommunikation über SMS – Handys leisten ihre Dienste. Auf der anderen Seite: „Antennenwälder“, elektromagnetische Felder, Bürgerinitiativen und Protest gegen Elektrosmog und immer neue, zum Teil widersprüchliche Veröffentlichungen über gesundheitliche Auswirkungen. 

Mobilfunkbetreiber, aber auch Bundesregierung und Bayerische Staatsregierung geben Entwarnung. Sie berufen sich hier im Wesentlichen auf die Strahlenschutzkommission des Bundes, welche bei Einhaltung der gesetzlichen Werte „ausreichenden Schutz für die menschliche Gesundheit gewährleistet“ sieht. Gleichzeitig machen jedoch vor allem zahlreiche Ärzte auf Belege bzw. ernst zu nehmende Hinweise für die Bedenklichkeit elektromagnetischer Wellen aufmerksam. Die Palette möglicher Störungen und Erkrankungen reicht von Befindlichkeitsstörungen bei elektrosensiblen Menschen über negative Beeinflussung von Zelltransformation und Zellkommunikation bis hin zu DNS-Brüchen, vermehrter Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke und Krebserkrankungen. Anzumerken gilt an dieser Stelle, dass die wenigsten der mobilfunkkritischen Ärzte und Wissenschaftler von monokausalen Zusammenhängen ausgehen. Vielmehr wird stets auf die Summierung elektrischer und magnetischer Felder in unserem Lebensumfeld in Verbindung mit der Belastung durch Wohngifte und sonstige Umweltgifte verwiesen.

Vor dem Hintergrund der Ungewissheit über mögliche gesundheitsschädigende Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder muss in unseren Augen alles getan werden, damit die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere unsere Kinder künftig in möglichst geringem Maße EMF ausgesetzt sind. Bestrebungen der Mobilfunkbetreiber, Handys zur Alternative zum Festnetz zu machen und Handy-Nutzer über die so genannten Killerapplikationen wie Spielen oder Herunterladen von Filmen etc. über viele Stunden am Tag ins mobile Netz locken zu wollen, dürfen nicht auch noch vom Staat unterstützt werden. Ganz wichtig ist in unseren Augen auch, für mehr Information und Transparenz zu sorgen.


Gründe und Hintergründe für das Untätigsein in der Politik ...

Angesichts der Häufung von Hinweisen auf Gesundheitsgefahren, vor allem aber angesichts zunehmender Bürgerproteste gegen Sendeanlagen wundert erst einmal das weitgehende Untätigsein der Politik. Die Gründe dafür, dass die Politik sich hier kaum bewegt, sind allerdings schnell gefunden: Zum einen gehören Politiker, wie im übrigen auch Journalisten als deren Multiplikatoren und Antreiber, zu den Berufs- und Personengruppen mit der größten Affinität zum Handy. Wer aber das Handy dauernd nutzt, mag sich nur ungern mit möglichen negativen Auswirkungen auseinander setzen. Daneben fürchten Politiker eigentlich fast jeder Couleur kaum etwas so sehr, wie in die Schubladen „technikfeindlich“ oder gar „spaß- und jugendfeindlich“ gesteckt zu werden, was bei handykritischen Einstellungen und Äußerungen ja schnell der Fall sein kann. Nächster Grund ist, dass die Mobilfunkbranche von nicht wenigen zur Heilsbringerin, zur Garantiegeberin für wirtschaftliche Prosperität verklärt wurde. Und nicht zuletzt stehen da ja noch die Erlöse der Versteigerung der UMTS-Lizenzen, immerhin stolze 50 Milliarden Euro, im Raum. Die damals glücklichen Ersteigerer sind bekanntermaßen schon lange nicht mehr so glücklich. Änderungen des rechtlichen Rahmens könnten hier Rückforderungen befürchten lassen.


... und Motive gegenzuhalten

Motiv für den Einsatz des Verfassers dieser Seiten gegen die übermäßige Mobiltelefoniererei, gegen die Expansionsgelüste der Mobilfunkbetreiber und das Untätigsein der Politik ist in aller erster Linie die mögliche Gesundheitsgefährdung durch Elektrosmog. Aber es gibt auch andere Gründe gegenzuhalten. So nerven die in der Regel wenig spannenden, dafür aber um so lauteren Handy-Telefonate der Sitz- oder Stehnachbarn in S-Bahn und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch lässt die Möglichkeit, Handy-Nutzer und Nutzer von Übertragungen von Internetdaten über das Mobilfunknetz zu überwachen, wunderschöne Profile von ihnen zu machen, nicht gerade Freude aufkommen. Frage- bzw. Ausrufezeichen sind nicht nur im Hinblick auf den Datenschutz, sondern auch auf die Thematik Datensicherheit und Handys zu machen. So kommt es durchaus vor, dass Hacker persönliche Daten wie Terminkalender, Adressbuch aber auch weit intimere Informationen über Zugriff auf den Server des Betreibers oder über direkten Zugriff auf Handys, die über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügen, kopieren und dann beispielsweise ins Internet stellen.

Augenfällig ist auch das Auftreten einer zunehmenden Unverbindlichkeit bzw. einer „Kurzfristverbindlichkeit“. Treffpunkte und -zeiten können ja jetzt auf ganz kurze Notiz hin über das Handy ausgemacht werden. Dumm nur für diejenigen, die kein Handy besitzen, zumal das Netz öffentlicher Telefonapparate immer mehr ausgedünnt wird. Sieht man einmal vom Schicksal der handyfreien „Exoten“ ab, so ist festzustellen, dass mit dem Bauen auf und dem Nutzen von Mobilfunk immer mehr Hektik in den ohnehin schon schnelllebigen und unruhigen Lebensalltag einzieht. Vereinbarungen werden ungleich aufwendiger, weil vielstufiger und kleinteiliger, die Zahl der Telefongespräche bzw. der sonstigen Mitteilungen über das Handy explodiert.

Die manches Mal segensreiche Rolle von Handys als Notfallmelder ist unbestritten. Dem muss aber gegenüber gestellt werden die hohe Zahl an Unfällen, die auf Handynutzung im Auto zurückzuführen sind. Einige spektakulär veröffentlichte Fälle mit Todesopfern dürften hier von einer hohen Dunkelziffer begleitet sein. Bereits ein kurzer Blick (ca. eine Sekunde) bei Tempo 100 aufs Handy bedeutet 28 Meter Blindfahrt. Untersuchungen haben ergeben, dass telefonierende Autofahrer im Schnitt weit schlechter fahren, also langsamer reagieren, längere Bremswege haben, als mit 0,8 Promille alkoholisierte Fahrer. Trotzdem hält sich nach einer Studie eines großen Versicherungsunternehmens jeder dritte Autofahrer, bei jüngeren Fahrern sogar jeder zweite, nicht an das Handy-Verbot am Steuer. Steht man zum Beispiel als Fußgänger an einer roten Ampel, sieht man viele Autofahrer munter mit dem Handy telefonieren und gleichzeitig ihr Kfz durch den Verkehr lenken.

Und nicht zuletzt ist das Handy Hauptursache für die Überschuldung von immer mehr jungen Menschen in unserem Land. Gerade bei Jugendlichen sind die Geräte Modeartikel, teilweise mit Kultstatus. Mit häufigem Designwechsel und laufend neuen Zusatzfunktionen wird zum Kauf neuer Geräte gedrängt. Die aggressive Werbung der Mobilfunkbetreiber und der Diensteanbieter fällt hier auf fruchtbaren Boden. Das Herunterladen von Klingeltönen – 2004 wurden in Deutschland Klingeltöne für knapp 200 Millionen Euro verkauft, für 2005 werden hier 360 Millionen Euro angepeilt – und Logos, die Flut an SMS und später dann MMS, dies alles kostet in der Summe immer mehr Geld. Der Wechsel von bezahlten Guthaben-Karten (prepaid) zu festen Verträgen führt schnell zu ungeahnten Kostenexplosionen und endet oftmals in der Schuldenfalle.


Zum Siegeszug der Mobiltelefonie

Mobiltelefone haben in den letzten Jahren einen erstaunlichen Siegeszug genommen. Zwar gab es bereits im Jahr 1918 die ersten Testläufe in Zügen der Deutschen Reichsbahn. Doch erst seit 1958, die Deutsche Bundespost kam damals mit ihrem A-Netz (öbL – „öffentlich bewegtes Landfunknetz“) auf den Markt, kann man von einem öffentlichen mobilen Telefonnetz sprechen. Die Geräte wogen damals etwa 16 Kilogramm und waren so teuer wie etwa drei Kleinwägen. Vor allem aber musste man sich damals noch mit entsprechenden Vorwahlen durch 150 verschiedene Funknetzregionen quälen. Das 1986 eingeführte C-Netz bot dann eine einheitliche Vorwahlnummer. Die Sprache wurde noch analog übertragen, die Übertragung der Vermittlungsinformationen erfolgte bereits digital. Mit etwa 800.000 Teilnehmern stieß das C-Netz Anfang der 90er Jahre an seine Kapazitätsgrenzen. 1992 erfolgte dann der Start des volldigitalen GSM-Netzes („Global System for Mobile Communications“). Mittlerweile (Ende 2004) nutzen etwa 70 Millionen Bundesbürger Mobiltelefone. Mit ca. 80 Prozent läuft zwar noch ein Großteil der in Deutschland geführten Telefonate über die etwa 54 Millionen Festnetzanschlüsse (2003 wurde ca. 233 Milliarden Minuten im Festnetz und ca. 34 Milliarden Minuten in Mobilfunknetzen telefoniert.). Allerdings haben mehrere Mobilfunkbetreiber erklärt, mit niedrigeren Minutenpreisen, anderen lockenden Tarifangeboten und entsprechender Werbung Festnetztelefone langfristig überflüssig machen zu wollen. Schon heute gibt es in Deutschland mit 1,6 Millionen Haushalten etwa vier Prozent „reine Handy-Haushalte“, von den 25- bis 34jährigen mit eigenem Haushalt hat bereits jeder vierte keinen Festnetzanschluss mehr. 

Zu GSM ist jetzt UMTS („Universal Mobile Telecommunications System“) als sogenannte dritte Mobilfunk-Generation dazu gekommen. Vorteil des UMTS-Standards, der im 2-GHz-Frequenzband arbeitet, gegenüber GSM ist die weit höhere Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. In gleicher Zeiteinheit sind wesentlich höhere Übertragungsraten möglich. Dies ist dann von Nutzen, wenn große Datenmengen anfallen wie etwa bei der Bildtelefonie oder bei verschienenen Internetanwendungen. Die UMTS-Pläne haben sich in Deutschland allerdings wohl als zu ehrgeizig, zu großspurig erwiesen. Sowohl bei den Endgeräten als auch beim Übertragungsweg gab es größere technische Probleme als erwartet. Was den mobilen Zugang ins Internet betrifft, so kannibalisieren Konkurrenz-Techniken wie WLAN und „hot spots“, aber auch die zunehmende Verbreitung von DSL-Anschlüssen im Festnetz UMTS. Mit schnellem Eindringen in den Massenmarkt kann wohl eher nicht gerechnet werden. Zum Telefonieren und Nutzen von SMS reicht GSM, auch standortbezogene Dienste sind, wenngleich langsamer, über GSM (GPRS, „General Packet Radio Services“) möglich. Die Videotelefonie kennt noch keine hohe Nachfrage. Folglich dürfte der Netzausbau nicht mehr schneller vorangetrieben werden, als die bei der Versteigerung der UMTS-Lizenzen gemachten Auflagen dies verlangen (bis 2005 beispielsweise Abdeckung von 50 % der Bevölkerung). Von den ursprünglich vorgesehenen sechs Betreibern sind bekanntlich bereits zwei (Quam und Mobilcom) schon wieder ausgestiegen. Nach den Vorstellungen der Betreiber sollen die GSM-Lizenzen jetzt über das Jahr 2009 verlängert werden. Die Hoffnungen für UMTS ruhen nun unter anderem auf neuen Anwendungen, etwa UMTS als Standard für den Rückkanal bei Multimedia Broadcast-Geräten (siehe Schlusskapitel dieses Beitrags). In Asien wird bereits an der vierten Mobilfunk-Generation, der sog. 4G-Technik, gearbeitet, welche angeblich 1000mal so schnell sein soll wie UMTS. Über ein entsprechendes Forschungsabkommen zwischen Japan und China wurde unlängst berichtet.

Unbesehen des stockenden Vordringens von UMTS geht die Ausbreitung der Mobiltelefonie rasch voran. Woche für Woche kommen neue, „modischere“ Geräte auf den Markt. So hatten die Kunden in Deutschland zwischen Frühjahr und Weihnachten 2004 die Auswahl zwischen 116 neuen Modellen. Das Spektrum der Zusatzfunktionen wird laufend erweitert: Ob Spielkonsole, Mini-Organizer, Digitalkamera, MP3-Spieler oder TV-Empfangsgerät, fast alles ist möglich. Mit neuer Technik (PTT, „Push To Talk“) lässt sich das Handy zum Walkie-Talkie, mit GPS-Chips sogar zum Navigationsgerät machen. Chips mit winzigen keramischen Messfühlern ergänzen Handys zu Meldern für hohe Ozonwerte, für Rauch und Schadstoffe. Neue Nutzungsmöglichkeiten werden von Geräteherstellern, von Netzbetreibern und von den Providern verschiedener Dienste angeschoben, aber auch von anderer Seite unterstützt, ja manches Mal sogar initiiert. In manchen Städten laufen Modellversuche, bei denen Fahrscheine nicht nur über das Handy bestellt, sondern auch über das Handy kontrolliert werden („Handy-Ticketing“). Die Fern-Universität Hagen hat ein Programm entwickelt und vorgestellt, bei dem „multimediale Lehr- und Lernumgebungen“ auch auf Handys und Pocket-PCs übertragen werden können. Auf dem 20. internationalen Kurzfilmfestival „Interfilm“ in Berlin wurde zum ersten Mal ein Preis ausgelobt für Filme, die mit einem Handy mit Videofunktion aufgenommen sind („MicroMovie-Award“). 

Aber es gibt auch ganz andere Ansätze, ganz andere Phänomene. So wurde etwa im Sommer 2004 die „erste Deutsche Meisterschaft im Handy-Weitwerfen“ veranstaltet, der stolze Sieger brachte es auf beachtliche 64 Meter. Auf der Wiesn, dem Münchener Oktoberfest waren schon immer zu wenig Damen-Toiletten und demzufolge lange Warteschlangen vor eben diesen großes Ärgernis. Trotz stark ausgeweiteter Kapazitäten wurden die Schlangen die letzten Jahre nicht kürzer, im Gegenteil. Dies lag allerdings keineswegs daran, dass die Damen der Schöpfung plötzlich mehr Bier konsumierten. Nein, das stille Örtchen erwies sich auf der Wiesn tatsächlich als das Örtchen, das still genug war, um mit dem Handy Freunde und Bekannte abzutelefonieren. Zahlreiche Wiesnwirte sind jetzt dazu übergegangen, die Damen-Toiletten durch Abschirmung mit Kupferdraht oder andere Einbauten zur Handy-Freien-Zone zu machen und so wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zuzuführen.

Entsprechend der hohen Zahl an Handy-Nutzern und des wachsenden Gesprächsvolumens ist auch die Anzahl an Mobilfunk-Basisstationen in Deutschland rasant gestiegen. Laut Angaben der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) gab es Ende 2004 knapp 71.000 Basisstationen an etwa 53.000 Standorten. Etwas weniger als die Hälfte dieser Standorte befinden sich in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Dementsprechend liegt gut die Hälfte der Anlagen im eher ländlichen Bereich. 


Werbekampagnen und goldene Teppiche für den Mobilfunk

Konfrontiert mit vielerorts wachsenden Bedenken und Protesten insbesondere gegen Sendeanlagen haben die Betreiber ihre Werbekampagnen für den Mobilfunk intensiviert. Das Informationszentrum Mobilfunk (IZMF), ein Zusammenschluss der Mobilfunkbetreiber, wirbt auf allen möglichen Wegen und über alle möglichen Kanäle für breitere Akzeptanz. Renommierte Tageszeitungen schaffen es, ganzseitige Anzeigen des IZMF in ihren Wissenschaftsteil zu basteln, so dass der Leser auf den ersten Blick keinen Unterschied zwischen redaktionellem Teil und bezahltem Werbetext erkennt. Den Vogel hat aber der Bayerische Rundfunk abgeschossen. Alle Mitarbeiter wurden zu einer Lobbyveranstaltung für die Mobilfunkwirtschaft eingeladen, auf der die Redaktionen auf Kurs und Linie gebracht werden sollten. Im Einladungstext werden zuerst Mobilfunkkritik, „Angst- und Panikmache“ gegeißelt und dann heißt es wörtlich: „Der Bayerische Rundfunk sollte im Rahmen seines Auftrags zur Bildung und Orientierung einen Beitrag zur Beseitigung dieser Schieflage in unserer Gesellschaft leisten“. Als sachkundige Referenten eingeladen waren ausschließlich ausgewiesene Mobilfunk-Protago​nisten. Erfreulicherweise haben zahlreiche BR-Mitarbeiter dieses Spiel nicht mitgemacht, sondern mit kritischen Diskussionsbeiträgen kräftig gegengehalten.

Auch über die Raumordnung und Landesplanung soll die Verbreitung der Mobiltelefonie vorangetrieben werden. So heißt es beispielsweise in der Fortschreibung des Kapitels Verkehr und Nachrichtenwesen des Regionalplanes München unter der Überschrift Verkehrsinformationssysteme und -technologien: „Für die Benutzung von Mobilfunktelefonen sollen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden.“ Als Begründung wird dann neben der Möglichkeit „zum Abfragen digitaler Verkehrsinformationen“ ein „mit dem MIV vergleichbarer Komfortstandard“ genannt (MIV steht für motorisierten Individualverkehr, also für Autos). Auf einen solchen „Komfort“ können und wollen viele jedoch gerne verzichten.


Falsche Versprechungen und Abwiegeln bei der Rot-Grünen Bundesregierung – Forderungen an eine Bundesregierung gleich welcher Couleur

Bis ins Jahr 2001 versprachen SPD und Grüne im Bundestag, sich mit der Thematik Mobilfunk und Elektrosmog ernsthaft auseinander zu setzen und hierbei insbesondere für niedrigere Grenzwerte zu sorgen. Im Dezember 2001 wurde das Thema „Mobilfunk und Grenzwerte“ auf Bundesebene dann aber zur Chefsache erklärt. Mit einem „Kanzlerwort“ wurde klargestellt, dass es weder zu einer Grenzwertverschärfung noch zu einem Schutzzonenkonzept kommen wird. Nachfolgend der O-Ton der Bundesregierung: „Die geltenden Grenzwerte gewährleisten nach heutiger Kenntnis den Schutz der Bevölkerung vor nachgewiesenen Gesundheitsgefahren. Eine vom BMU (Bundesumweltministerium) veranlasste Prüfung der Strahlenschutzkommission über die Einführung von Vorsorgewerten nach dem „Schweizer Modell“ hat darüber hinaus kein relevantes Risiko ergeben, sodass die Einführung von Vorsorgewerten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt ist.“ Und die Mobilfunkbetreiber assistierten: „Eine Umsetzung von Regelungen vergleichbar dem Schweizer Modell, würde demnach den zeit- und bedarfsgerechten und damit international wettbewerbsfähigen Aufbau der UMTS-Netzinfrastruktur erheblich gefährden, ohne tatsächlich zu mehr begründbarer Vorsorge zu führen.“ Und weiter heißt es: die „Einrichtung von Schutzzonen steht im Widerspruch zu den Lizenzauflagen und würde demgegenüber den Aufbau eines flächendeckenden UMTS-Netzes in praktisch allen Ballungsräumen verhindern“. Stattdessen wurde seitens der Bundesregierung auf verstärkte Forschungsanstrengungen, auf den Aufbau eines EMF-Monitoring-Systems und auf Selbstverpflichtungen der Mobilfunkbetreiber verwiesen. 

Vom fachlich zuständigen Minister Jürgen Trittin hätte hier nach Meinung des Verfassers heftiger Widerstand, zumindest deutlich wahrnehmbarer Widerspruch kommen müssen. Ebenso ärgerlich wie das Wegducken des Bundesumweltministers bei o.g. Kanzlerwort und im Grunde nicht hinnehmbar ist auch, dass Renate Künast als Ministerin für den Verbraucherschutz zwar Handys und Mobilfunk als Schuldenfalle insbesondere für junge Menschen problematisiert, nicht bzw. nicht in annähernd gleichem Maße jedoch die gesundheitlichen Auswirkungen durch den Mobilfunk.

Sicherlich richtig und wichtig ist es, dass der Bund Forschungsprojekte zu möglichen Gesundheitsgefahren durch elektromagnetische Felder und zu Wegen zur Verringerung eben dieser Felder und Gefahren initiiert und fördert. Hier sind vor allem zu nennen die Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Förderung immissionsmindernder Technologien bei Mobilfunksystemen mit einem Finanzvolumen von sieben Millionen Euro für die Jahre 2002 bis 2005 („miniwatt-Studien“) sowie das Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm (DMF). Dieses Programm ist für den Zeitraum 2002 bis 2005 mit insgesamt 17 Millionen Euro, bereitgestellt jeweils zur Hälfte vom Bund (Bundesumweltministerium) und von den Netzbetreibern, ausgestattet. Das DMF sieht insgesamt 52 Forschungsprojekte vor, wovon 22 dem Bereich Biologie (Auswirkungen elektromagnetischer Wellen auf Tier und Mensch), 14 dem Bereich Dosimetrie (Erfassung der Exposition), neun dem Bereich Epidemiologie und sieben dem Bereich Risikokommunikation zuzuordnen sind. Kritisch anzumerken ist hier jedoch zweierlei: zum einen ist ein Förderbeitrag in unterer zweistelliger Millionenhöhe nicht so gewaltig in Relation zu den bei der Versteigerung der UMTS-Lizenzen erlösten 50 Milliarden Euro. Zum anderen sind in nicht wenigen Fällen Einrichtungen mit der Durchführung o.g. Projekte betraut, die sich zuvor alles andere als kritisch mit der Thematik Gesundheitsgefährdung und Elektrosmog auseinander gesetzt haben.

Auch die dürren Worte in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und GRÜNEN zum Thema Mobilfunk (S. 42: Verweis auf Blauen Engel für strahlungsarme Handys, der von den Betreibern wie von den Handy-Herstellern bekanntermaßen bis jetzt gar nicht angenommen wurde, auf Forschung und Selbstverpflichtung der Betreiber und die Öffnung der Datenbank der RegTP) waren keine Offenbarung. Zu fordern ist von der Bundesregierung weiterhin die massive Absenkung der Werte der 26. BImSchV (26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes/“Elektrosmog-Verordnung“) in Richtung klassischer Vorsorge-Immissionswerte, eine klare Rahmensetzung für die Möglichkeit zur Schaffung mobilfunkfreier Zonen und bessere Aufklärung über mögliche Gefährdungen durch Handys, Sendeanlagen und digitale Schnurlostelefone (DECT-Standard). Dies gilt selbstverständlich auch für die neue Bundesregierung.

Bayerische Staatsregierung und CSU: Scheinheiligkeit und Agitation für den Mobilfunk 

„Wir werden alles tun, was Gott uns erlaubt, und auch manches, was er verbietet, um diese Innovation voranzubringen. In Kürze werden wir deshalb mit den Mobilfunkbetreibern einen Rahmenvertrag zur Nutzung staatlicher Gebäude und Grundstücke als Antennenstandorte abschließen.“ Dieser Spruch des Bayerischen Staatsministers Erwin Huber vom 15.10.02 auf der Technologiemesse Systems in München zeigt exakt, worum es der Bayerischen Staatsregierung geht: vorne sein beim Ausbau des Mobilfunknetzes und wenn möglich auch im Standortwettbewerb um Betreibergesellschaften und andere Unternehmen rund um den Mobilfunk, koste es was es wolle. Auf der anderen Seite scheuen sich Mitglieder der Staatsregierung wie auch andere CSU-Politiker nicht, den Bund wegen dessen Untätigkeit zu kritisieren. Überhaupt glänzt die Bayerische Staatsregierung gerade beim Thema Mobilfunk durch Scheinheiligkeit. Umweltminister Schnappauf kritisiert die „überzogene Versteigerung der UMTS-Lizenzen“, obwohl die Versteigerung 1:1 so stattgefunden hat, wie dies von der unter der alten Kohl-Bundesregierung eingesetzten RegTP vorgegeben war. Immer wieder äußern Mitglieder der Staatsregierung, CSU-Abgeordnete und CSU-Lokalpolitiker Kritik an den Grenzwerten in der 26. BImSchV und fordern den Bund zu weiteren Forschungsaktivitäten auf. Auf der anderen Seite betonen jedoch die zuständigen Landesminister, dass die Werte den Schutz der menschlichen Gesundheit gewährleisten würden.

Der sogenannte Mobilfunkpakt als Teil des Bayerischen Umweltpaktes, mittlerweile in dritter Auflage beschlossen, ist in Augen des Verfassers eine Farce, er soll vor allem der Verbesserung der Akzeptanz von Mobilfunksendeanlagen dienen. So betont auch der Bayerische Städtetag, „Ziel dieses Paktes ist es aber, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Städte und Gemeinden auf die Mobilfunkbetreiber übertragen zu helfen“. In und mit der Präambel des ersten Mobilfunkpaktes, damals war die Staatsregierung noch ehrlicher, mussten die beteiligten Kommunen anerkennen, dass sie „der neuen Technologie gegenüber aufgeschlossen sind, technische Zwänge akzeptieren und die Bereitstellung ihrer Liegen​schaften für die Errichtung von Sendeanlagen befürworten“. Wie ernst es Staatsregierung und Betreibern mit der Einbindung, ja Mitwirkung von Kommunen bei der Standortsuche ist, zeigt die Regelung, dass Kommunen gerade einmal 60 Tage Zeit haben, auf Standortvorschläge der Betreiber zu reagieren und eigene Standortvorschläge zu machen. Angesichts der fehlenden fachlichen Ressourcen und der Länge der Entscheidungsfindung in Gemeinden und gemeindlichen Organen ist diese Frist viel zu knapp bemessen. Vor dem Hintergrund, dass Kommunen zwar Mitverantwortung übernehmen sollen, ohne jedoch mitwirken zu können, ist die Weigerung des Städtetages, sich an der Fortschreibung des Mobilfunkpaktes zu beteiligen, nur zu begrüßen. Auch der Bayerische Gemeindetag, der ja anders als der Städtetag den Pakt in seiner zweiten und dritten Auflage mit unterzeichnet hat, tut mittlerweile seine Enttäuschung über die für die Gemeinden mangelhaften Ergebnisse kund.

Besonders pikant ist, dass im Rahmen der Vorstellung des Mobilfunkpaktes II (Bayerns Umweltminister Schnappauf sprach hier von „weitreichendsten Mitsprachemöglichkeiten für die Kommunen beim Mobilfunkausbau“) seitens der Staatsregierung verkündet wurde, mit den Betreibern eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, um die Nutzung staatlicher Liegenschaften für Sendeanlagen voranzutreiben. Das Andienen staatlicher Liegenschaften für Sendeanlagen an Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern vorbei sorgt bereits jetzt für Ärger, Verdruss und unnötig hohe Belastungen der Anwohner. So zum Beispiel in den Gemeinden Puchheim und Gröbenzell bei München. Hier nahmen T-Mobile und Vodafone Abstand von ihrem Vorhaben, einen mehr als einen Kilometer von der Wohnbebauung entfernten Standort für ihre Sendeanlagen einzurichten, nachdem sie ein Staatsgrundstück, verwaltet durch die TU München, in weit größerer Nähe zu Wohnbebauungen zur Nutzung erhielten. In der großen Kreisstadt Dachau drohten beispielsweise das Finanzamt bzw. eine Polizeiinspektion zu Sendestandorten gemacht zu werden. Auf Anfragen von verunsicherten Bürger antwortete die Oberfinanzdirektion München, „dass das Finanzamt Dachau aufgrund des Rahmenvertrages verpflichtet sei, einen Vertrag über die Errichtung einer Mobilfunkstation abzuschließen“. Die Rahmenvereinbarung des Freistaates mit den Mobilfunkbetreibern soll zum einen der leichteren Ausbreitung von Sendestandorten und damit der Beförderung des Mobilfunks in Bayern dienen und zum anderen für nicht unerhebliche Geldzuflüsse in die klamme bayerische Staatskasse sorgen. So betragen beispielsweise die in Anlage 3 zur Rahmenvereinbarung („Entgelt- und Entschädigungssätze“) festgeschriebenen Jahresentgelte für Dachstandorte als Standard-Funkstation (ein bis zwei Antennenträger mit bis zu zwölf Antennen) zwischen 3.000 und 7.500 Euro je nach Gemeindegröße.

Willfährige Unterstützung in ihrem mobilfunkfreundlichen Kurs finden Bayerns Staatsregierung und die sie tragende CSU in den Bezirksregierungen. Letztere agieren und agitieren gegen Gemeinden und gegen Landratsämter als Baugenehmigungsbehörden, sollten diese es wagen, Betreibern auf baurechtlichem Wege Contra zu geben. Die Regierung von Oberbayern hob beispielsweise einen vom Landratsamt Fürstenfeldbruck erlassenen Baustopp für eine Sendeanlage auf mit der Begründung, die Anlage sei nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) genehmigungsfrei, offensichtlich ohne dabei auch nur ansatzweise die bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten berücksichtigt zu haben (siehe Ausführungen unten). Vor dem Verwaltungsgericht München dann mit Pauken und Trompeten unterlegen, hetzte die Regierung dann das als Betreiber vorgesehene Unternehmen Vodafone auf, damit dieses wiederum über ein neues Gerichtsverfahren doch noch zum Erfolg gelangt.

Zu fordern ist von der Bayerischen Staatsregierung und vom Landtag weiterhin eine Änderung der BayBO dahingehend, dass Mobilfunk-Sendeanlagen generell genehmigungspflichtig werden, dass also die bisherige Genehmigungsfreistellung für Anlagen bis zu einer Aufbauhöhe von zehn Metern entfällt. Auf diesem Wege würde mehr Transparenz bei Planung und Errichtung von Sende- und Empfangsanlagen für den Mobilfunk geschaffen. Bürgermeister, Räte und Anwohner würden schon vorab informiert werden, wenn derartige Anlagen auch mit einer Aufbauhöhe von weniger als zehn Metern installiert werden sollen. Denn die mangelnde Transparenz war und ist trotz des „Bayerischen Mobilfunkpaktes“ immer noch ein ganz großes Problem. 

Selbstverständlich müssen Anlagen genehmigt werden, wenn deren Errichtung und Betrieb den gesetzlichen Vorgaben, vor allem den Vorgaben der 26. BImSchV und des Bauplanungsrechtes gemäß BauGB, genügt. Über den Wegfall der Befreiung von der Genehmigungspflicht und damit die Verpflichtung zum Bauantrag würde jedoch die Standortgemeinde in jedem Fall über die Planungen der Mobilfunkbetreiber informiert. Über die Nachbarbeteiligung würde Öffentlichkeit hergestellt werden. Mit der Diskussion vor Errichtung der jeweiligen Anlage kann erreicht werden, dass Nachbarschaftskonflikte im Vorfeld entschärft werden, dass weniger belastende Standorte gesucht und gefunden werden und dass mancher Immobilienbesitzer über die öffentliche Problematisierung vom Vorhaben der Verpachtung oder Vermietung seiner Immobilie für Mobilfunkanlagen Abstand nimmt. Die GRÜNEN im Bayerischen Landtag haben mittlerweile dreimal einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, scheiterten aber ebenso am CSU-/SPD-Bollwerk wie der Bund Naturschutz Bayern mit einer diesbezüglichen Petition und wie zuletzt ein von der ÖDP initiiertes Volksbegehren. 


Kommunen und Mobilfunk: arglos, hilflos oder eher ahnungslos?

Sicherlich haben Kommunen nur begrenzte Möglichkeiten, steuernd in die Ansiedlung von Mobilfunksendeanlagen einzugreifen, aber ganz ohne Möglichkeiten sind sie nicht. Manche Gemeinden tun gar nichts, außer vielleicht auf Bundes- und Landesregierung zu schimpfen, und lassen den Antennenwald ungesteuert wachsen. Andere machen eine reine Verhinderungsplanung, werden dann aber gezwungen, Standorte zu akzeptieren, die möglicherweise zu relativ hohen Belastungen ihrer Bürgerinnen und Bürger führen. 

Häufig werden Bürgerinnen und Bürger auch in ganz konkreten Fragen seitens der Gemeindeführung und -verwaltung nicht mit der Wahrheit bedient, vulgo: angelogen. So wird etwa behauptet, eine Positivplanung sei rechtlich nicht möglich oder, unter Verweis auf die Genehmigungsfreistellung in der BayBO, auch in reinen oder allgemeinen Wohngebieten müsse kein Bauantrag gestellt werden. Bezüglich der Kosten von Bebauungsplanänderungen werden immer wieder völlig falsche, überzogene Zahlen in den Raum gestellt. 

Dem Bürgermeister von Hohenpeißenberg wurde von mehreren Betreibern mitgeteilt, dass diese einen Standort in der oberbayerischen Gemeinde suchen. Verhandlungen zwischen dem Bürgermeister und Betreibern über einen vom Bürgermeister vorgeschlagenen gemeindeeigenen Standort schlugen fehl. Der Gemeinderat wurde nicht über die Pläne der Betreiber geschweige denn über die Verhandlungen informiert. Mit seinem „Herrschaftswissen“ kaufte der Bürgermeister als Privatmann ein Grundstück und schloss mindestens zwei Verträge mit Betreibern ab. Erst dann wurden der Bauausschuss der Gemeinde und die Öffentlichkeit informiert. Nach einer Dienstaufsichtsbeschwerde empörter Bürger wurde der Bürgermeister vom Landratsamt Weilheim zwar gerügt wegen zu später Information des Gemeinderates. Der Vorwurf des Amtsmissbrauchs wurde jedoch von den Behörden verneint. Schließlich habe der Bürgermeister beim Kauf des Grundstücks und bei Abschluss der Verträge ja als Privatmann gehandelt, demzufolge liege auch keine Amtshandlung vor. Trotz massenhaften Protestes aus der Bevölkerung wurde mittlerweile der Sendemast mit Hilfe eines Hubschraubers aufgestellt, für den Betreiber, E-Plus, ist „der Streit damit beendet“.

Im mittelfränkischen Maßbach erkundigte sich ein Ehepaar vor dem Erwerb einer Wohnung bei der Gemeindeverwaltung, ob damit zu rechnen sei, dass eine ganz nah der Wohnung gelegene gemeindeeigene Kabelfernseh-Empfangsanlage erweitert würde zu einer Mobilfunk-Sendeanlage. Der erste Bürgermeister beruhigte die potentiellen Wohnungskäufer. Er versicherte, dass nicht daran gedacht sei, im betreffenden Grundstück eine Mobilfunk-Sende​anlage zu errichten, zumal er selber „derartigen Anlagen restriktiv und ablehnend gegenüber stehe“. Der Bürgermeister schloss sein Schreiben mit folgendem Satz: „Sofern irgendwann eine solche Anlage in unserer Gemeinde errichtet werden soll, werde ich mit Nachdruck darauf hinwirken, dass dies weitab von einer Wohnsiedlung (2 – 3 km) geschieht“. Kurz nach Erwerb und Bezug der Wohnung wurde dann doch eine Mobilfunk-Sendeanlage direkt auf die Kabelfernsehanlage gesetzt. Der Bürgermeister beruft sich jetzt auf geänderte wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen keine Gesundheitsgefährdung bestünde.

Gemeinden sollten nach Ansicht des Verfassers die Wahl der Sendestandorte im Rahmen ihrer zugegeben begrenzten Möglichkeiten so zu steuern versuchen, dass die Menschen und hier vor allem die Kinder möglichst wenig elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt sind. Solange die Genehmigungsfreistellung in der BayBO und in anderen Landesbauordnungen nicht gekippt ist, sollten Kommunen sich mit der „Krücke“ Bauplanungsrecht zu behelfen suchen. Sie sollten versuchen, mit dem Bauplanungsrecht die bauordnungsrechtliche Genehmigungsfreistellung leer laufen zu lassen, was allerdings nur für reine und allgemeine Wohngebiete greifen kann. Mobilfunksendeanlagen sind als gewerbliche Anlagen im reinen und im allgemeinen Wohngebiet genehmigungspflichtig. Zur Genehmigung (heißt isolierte Befreiung bzw. Ausnahme je nach Gebietskategorie) bedarf es wiederum des Einvernehmens der Standortgemeinde. Selbstverständlich bedeutet genehmigungspflichtig, dass Sendeanlagen in bestimmten Fällen auch genehmigt werden können/müssen (dies hängt im wesentlichen ab vom Datum der Aufstellung des Bebauungsplanes und der damit korrespondierenden Fassung der Baunutzungsverordnung sowie vom optischen Bild). Angesprochen sei hier ein Urteil des Verwaltungsgerichtes München vom 01.08.02 gegen eine in Gröbenzell, einer Gemeinde im Münchner Speckgürtel, ohne Bauantrag und damit ohne Baugenehmigung errichtete Sendeanlage (ca. vier Meter hohe Omniantenne), konkret gegen die Aufhebung des Bescheides des Landratsamtes Fürstenfeldbruck zum Baustopp durch die Regierung von Oberbayern (M 11 K 01.5934). Dieses Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Vodafone ist zwar in Berufung gegangen, allerdings nicht beim zuständigen Gericht, so dass die Monatsfrist verstrichen war. Die Bitte um Wiedereinsetzung wurde vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit Urteil vom 30.01.03 zurückgewiesen. Das eigentlich Bemerkenswerte am Urteil des Verwaltungsgerichtes war, dass die Richter weit über das städtebauliche/“optische“ Kriterium als Beurteilungsgrundlage hinausgegangen sind. So heißt es in der Urteilsbegründung: „Im übrigen ist bei der Prüfung der planungsrechtlichen Relevanz nicht nur auf die bauliche Anlage als solche, sondern auf das jeweilige Vorhaben in der ihm zugedachten Funktion abzustellen. Insoweit sind jedoch – gerade wiederum aufgrund der infolge der starken Verbreitung des Mobilfunks zu beobachtenden Häufung der Sendeanlagen – auch die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ... im besonderen Maße betroffen.“ Mittlerweile ist allerdings in der Rechtsprechung eine andere Tendenz zu beobachten. Es wird von einem grundsätzlichen Genehmigungsanspruch der Betreiber ausgegangen, was wiederum bedeutet, dass den Baugenehmigungsbehörden der Ermessensspielraum abgesprochen wird.

In o.g. Fall hat Vodafone auch auf Anraten der Regierung von Oberbayern inzwischen einen Bauantrag nachgereicht. Dieser wurde vom zuständigen Landratsamt abgelehnt (mit der Begründung, ein Bauantrag sei hier gar nicht erforderlich!), der folgende Widerspruch von Vodafone wurde nicht verbeschieden. Vodafone klagte gegen das Landratsamt auf Erteilung der Baugenehmigung. Die Gemeinde Gröbenzell, im neuerlichen Gerichtsverfahren Beigeladene, traf zwar anschließend in ihrer Bauleitplanung Festsetzungen zu Mobilfunk-Basisstationen, um ihre Rechtsposition zu stärken. Konkret wurden die in der Gemeinde existierenden Anlagen-Standorte, gegen die die Gemeinde nicht angehen kann bzw. will, sowie weitere von der Gemeinde angebotene Standorte in den Flächennutzungsplan eingearbeitet. Der Rest des Gemeindegebietes soll laut Planung von Mobilfunkanlagen freigehalten werden. Die Bebauungspläne sollen jetzt nach und nach entsprechend verändert werden. Für das Bebauungsplangebiet, in dem die umstrittene Anlage liegt, wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst und eine Veränderungssperre beschlossen. Trotzdem wurde der Klage von Vodafone mit Urteil vom 27.01.2005 (M 11 K 03.4612) stattgegeben. Aus dem Urteilstenor ist zu entnehmen, dass das Landratsamt nicht nur verpflichtet ist, eine isolierte Befreiung zu erteilen, sondern auch eine Ausnahme von der Veränderungssperre zuzulassen. Das Ermessen der Behörde sei auf Null reduziert, da keinerlei städtebauliche Gründe erkennbar seien, die gegen eine Befreiung sprächen. Gründe des Allgemeinwohls würden die Befreiung erforderlich machen, eine flächendeckende Versorgung mit Einrichtungen des Mobilfunks sei nach dem Willen des Gesetzgebers anzustreben. Ganz wesentlich für die Entscheidungsfindung des Gerichts dürften Zweifel an der Planungsabsicht der Gemeinde bzw. an deren hinreichenden Konkretisierung gewesen sein. So heißt es in der Urteilsbegründung: „Konkrete Planungsschritte im Sinne einer konsequenten Bauleitplanung wurden bisher nicht eingeleitet.“ „... die Planung der Beigeladenen auch nicht ansatzweise erkennen lässt, wo bzw. welche Positiv-Standorte für Mobilfunkanlagen vorgesehen werden“. Die Gemeinde hat sich demzufolge zu lange auf das Kriterium „Wohngebiet“ verlassen und ist viel zu spät in die Festsetzung in der Bauleitplanung eingestiegen.

Um auf der sicheren (besser: sichereren) Seite zu sein, beschließen mittlerweile immer mehr Gemeinden entsprechende Festsetzungen zu Mobilfunk-Basisstationen in ihrer Bauleitplanung. Bekannteste Beispiel ist hier die Gemeinde Gräfelfing, ebenfalls bei München gelegen, mit ihrem Standortkonzept („Gräfelfinger Modell“). Kern dieses Konzeptes ist neben der Festschreibung der Anlagen-Standorte über die Bauleitplanung die Regelung, dass die Leistungsflussdichte im Freien in Wohn- und „Lebens“bebauung maximal ein Milliwatt je Quadratmeter betragen soll. Wohngebiete sollen möglichst von Sendeanlagen freigehalten werden. Die Mobilfunkbetreiber werden hier mit Sicherheit erst einmal abwinken. Weil aber zahlreiche Mobilfunksender Schwarzbauten sind und weil die Betreiber nach weiteren Standorten für UMTS suchen, ist die Verhandlungsposition der Gemeinden gar nicht so schlecht. 

Vorstöße zu derartigen Standortkonzepten stoßen nicht nur auf den Widerstand der Mobilfunk-Betreiber und häufig der Gemeindeverwaltungen, sondern auch auf Kritik seitens örtlicher Antimobilfunk-Aktivisten. Sicherlich wäre es vor dem Hintergrund ernst zu nehmender Hinweise auf Gesundheitsgefahren durch elektromagnetische Felder wünschenswert, gar keine gepulste Mikrowelle zu haben. Neben der Abschaffung von Mobilfunk würde dies aber bedeuten: kein digitaler Polizeifunk wie vorgesehen, keine Schnurlos-Verbindungen zum PC (Ausnahme über Infrarot), keine DECT-Telephone und vieles mehr. Angesichts der Verbreitung derartiger Geräte und Techniken und der Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik von der Mobilfunkwirtschaft (nicht allein wegen der Milliardenerlöse durch die UMTS-Versteigerung) ist dies zur Zeit wohl Illusion. Der nach o.g. Konzept zu vereinbarende höchste Immissionswert im Freien liegt vieltausendfach niedriger als die jetzigen Werte in der 26. BImSchV („Elektrosmog-Verordnung“). Sicherlich funktioniert Mobilfunk auch noch bei weit geringerer Leistungsflussdichte. Aber bereits heute schon sind die Werte an manchen Stellen innerhalb unserer Ortschaften erheblich höher als die vorgeschlagenen, so z.B. in Schulhöfen, Schulen, Kindergärten und Spielplätzen. Und die Tatsache, dass UMTS nach einem kleinteiligeren Netz verlangt, bedeutet, dass die Werte wohnortnah eher noch ansteigen werden. Von daher wäre die Umsetzung des beschriebenen Konzeptes sicher von Gewinn und ein erster Schritt in die richtige Richtung.


Zur digitalen Zukunft – Unser Leben in der Mikrowelle 

In den nächsten Jahren wird die elektromagnetische Wellenflut in unserem Umfeld beträchtlich anwachsen. Nicht nur Handys und Mobilfunk-Basisstationen sowie DECT-Telefone, sondern auch zahlreiche andere Schnurlosgeräte und Funksysteme beglücken uns mit Mikrowellen. Funkübertragungen im Gigahertzbereich erlauben schnurlose Netzwerke (WLAN, „Wireless Local Area Network“) etwa am Arbeitsplatz, in Schulen und Universitäten. An immer mehr „hot spots“, beispielsweise in Cafés, Restaurants, an Flughäfen und Bahnhöfen, ist via Notebook mit entsprechender WLAN-Karte der kabellose Zugang zum Internet möglich. Auch im Privathaushalt sind drahtlose Verbindungen zwischen PC und Internet im Vormarsch. Ebenso werden bei Geräten in der PC-Peripherie, also etwa bei Druckern und Tastaturen, immer mehr schnurlose Alternativen mit Funkübertragungen, beispielsweise über Bluetooth (gepulste Hochfrequenzstrahlung mit einer Sendeleistung von bis zu 100 Milliwatt), gewählt. 

Die Einführung des digitalen Polizeifunks hat sich zwar aufgrund von Streitigkeiten über die Finanzierung zwischen Bund und Bundesländern verzögert, die Mitarbeiter von „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktionen“ (BOS) in Deutschland kommunizieren deshalb noch mit analogen Geräten. Doch wird auch hier eine Einigung über die Finanzierung und über Anbieter und System (Tetrapol, Tetra-System oder BOS-GSM) zustande kommen, so dass in einigen Jahren der Digitalfunk Einzug halten wird.

Zudem schreitet die Digitalisierung des Rundfunks voran. Auch terrestrisch wird digital ausgestrahlt und empfangen. Digitalen Hörfunk terrestrisch (DAB, „Digital Audio Broadcasting“) gibt es in Bayern wie in fast allen anderen Bundesländern bereits flächendeckend. In mehr und mehr Ballungsgebieten kann auch digitales Fernsehen terrestrisch (DVBT, „Digital Video Broadcasting Terrestrial“) ausgesendet und empfangen werden. Bis Anfang 2003 wurden etwa 200 Millionen Euro an Steuergeldern und Rundfunkgebühren in Entwicklung und Vermarktung des digitalen Rundfunks gesteckt. Weitere „Steuer-/Gebührengelder-Offensiven“ sind geplant. Dies ist in den Augen des Verfassers aus ordnungspolitischen Gründen stark angreifbar. Beim Digitalradio haben Bürgerinnen und Bürger einfach nicht mitgemacht, die digitalen Zusatzdienste, die auf UKW angeboten werden, reichen wohl. So konnten bis Anfang 2005 lediglich 20.000 digitale Radio-Endgeräte verkauft werden. Zweifelhaft ist auch, ob die Förderung des digitalen terrestrischen Fernsehens, damit des „Überallfernsehens“, eine so überragend wichtige öffentliche Aufgabe darstellt. Die früheren Versprechungen in den Rundfunkgremien wie in manchen politischen Gremien, die digitale Verbreitung der Rundfunksignale würde zu immensen Kostenvorteilen führen, haben sich zumindest beim Fernsehen als Makulatur erwiesen. 

Bezüglich des Beitrags des Rundfunks zur Belastung durch Elektrosmog ist festzuhalten, dass die Sendeleistung je Kanal bei digitaler Ausstrahlung weit geringer ist als bei analogen Sendungen. Dies wird allerdings dadurch kompensiert, dass künftig im digitalen Radio und Fernsehen eine weitaus größere Zahl an Programmen und Telediensten ausgestrahlt werden soll, schließlich können die vorhandenen Frequenzbänder besser als bisher genutzt werden. Ganz entscheidend für die Größenordnung von Feldstärke und Leistungsflussdichte ist die Frage, ob die Versorgung direkt in Gebäuden, also über Stummelantenne und Decoder gewährleistet sein soll und wie flächendeckend die Ausleuchtung mit digitalen Radio- und Fernsehsignalen sein wird. In Berlin, wo der DVBT-Regelbetrieb schon 2002 angelaufen ist, gibt es beispielsweise 13 Sender an drei Standorten mit Sendeleistungen zwischen 10 und 120 Kilowatt je Sender. Die Sendeleistungen von DAB-Sendern bewegen sich in Größenordnungen von etwa einem halben bis zu zwei Kilowatt. Allerdings liegen hier beim zuständigen Bundeswirtschaftsministerium bereits Anträge vor, die Sendeleistungen auf ca. fünf bis acht Kilowatt erhöhen zu dürfen, um die Empfangsmöglichkeiten zu verbessern.

Ganz große Zukunft wird der Verknüpfung von Fernsehen und Mobilfunk vorher gesagt. Auf „Multimedia Handhelds“ sollen kurze, wegen des kleinen Bildschirms abgespeckte TV-Formate zu sehen sein. Als weitere Mediendienste können beispielsweise Horoskope, Warentests oder Kinotrailer abgerufen werden, die dann online oder offline zu betrachten sind. Ausgesendet werden sollen die Signale über Standards wie DMB („Digital Multimedia Broadcasting“ als Erweiterung von DAB) oder DVB-H („Digital Video Broadcasting for Handhelds“). Um Interaktivität zu ermöglichen, kommt dann als Technik für den Rückkanal UMTS in Betracht. Im Jahr 2010 sollen in Deutschland gut 30 Millionen solcher Geräte abgesetzt sein und auf Parkbänken, bei Bus-, U-Bahn- und S-Bahnfahrten oder auf Liegewiesen an Schwimmbädern und Badeseen für Unterhaltung sorgen. 

Funkmodule, etwa für Suchsysteme, für Anwendungen in der Telematik oder für Logistikoptimierungen, werden immer mehr zum Einsatz kommen. Für derartigen Mobilfunk zwischen Maschine und Maschine (M2M) wird das Potential weltweit auf 50 Milliarden Einheiten geschätzt. Kommunikationshäufigkeit und Kommunikationsdauer sollen schon in wenigen Jahren über denen der Mobiltelefonie zwischen Menschen liegen. Weit verbreitet ist bereits die RFID-Technik („Radio Frequency Identification“). Auf winzigen Chips mit Antennen, sogenannten Tags, sind spezifische Identifikationsnummern und jede Menge weiterer Informationen gespeichert. Zu unterscheiden sind aktive und passive Transponder. Erstere haben eine eigene Energieversorgung, bei letzteren erfolgt die Versorgung mit induktiver Spannung durch ein vom Lesegerät ausgestrahltes elektromagnetisches Feld. Die Daten lassen sich per Funk (bei aktiven Transpondern auch über größere Entfernungen) auslesen und via Datenbank verarbeiten. Auf diese Weise lässt sich etwa die Wertschöpfungskette von Produkten vom Anfang bis zum Ende verfolgen. Andere Anwendungsfelder sind beispielsweise Fahrausweise oder Skipässe. Wesentlicher Bestandteil unserer Reisepässe soll künftig ein RFID-Tag sein, über welchen biometrische Daten und wohl weit mehr Informationen auszulesen sein werden. Die zunehmende Verbreitung derartiger Funkmodule sorgt zum einen für reichlich Beschäftigung für Datenschützer, schließlich können perfekte Bewegungs- und Kontaktprofile erstellt werden. Zum anderen leistet sie aber auch ihren Beitrag zur wachsenden Belastung durch Elektrosmog. Die gängigen Systeme der RFID-Technik arbeiten beispielsweise auf Frequenzen im Kilo- und im Megahertzbereich. Auch die Warensicherungssysteme, die der Detektierung von Anhängern oder Etiketten dienen, arbeiten mit teilweise sehr starken magnetischen bzw. elektromagnetischen Feldern.


Fazit – Forderungen an die Politik, vor allem an die Bundespolitik

Vor dem Hintergrund der Unklarheit über gesundheitsschädliche Auswirkungen elektromagnetischer Felder, vor dem Hintergrund großer Besorgnis und teils heftiger Proteste gegen und Auseinandersetzungen um Mobilfunk ist nach Meinung des Verfassers ein kritischerer Umgang der öffentlichen Hand mit der Thematik wünschenswert, ja notwendig. Dies gilt vor allem für den Bund. Die rot-grüne Bundesregierung und die sie tragende Koalition im Bundestag haben sich hier alles andere als mit Ruhm bekleckert. Zwar erklärte die letzte Bundesregierung „die in der öffentlichen Diskussion zum Ausdruck kommende Besorgnis sehr ernst“ zu nehmen (BT-Drucksache 15/4604 vom 27.12.2004, S. 2). Auch seien die bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse „Grund genug, entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen“ (ebd.). Hiervon war allerdings wenig zu spüren. Tatsächlich schien die Bundesregierung nach dem Motto „Augen zu und durch“ oder „was nicht sein darf, das nicht sein kann“ zu verfahren. Auch die Information lief eher auf Sparflamme, obgleich behauptet wird, „die Aufklärung der Bevölkerung über mögliche gesundheitliche Wirkungen elektromagnetischer Felder hat für die Bundesregierung einen hohen Stellenwert“ (ebd., S. 6.). Seitens der Politikerkaste wird eher Unbedenklichkeit suggeriert. Gerade grüne Spitzenpolitiker scheinen sich besonders gerne am Handy hängend ablichten zu lassen. Als Anmoderation zu TV-Interviews ersetzt zunehmend der mit dem Handy telefonierende Politiker den früher üblichen Gang ins oder aus dem Büro. 

Eine kritischere Auseinandersetzung mit dem ungezügelten Wachstum von Mobilfunk, von mobiler Kommunikation wie von mobiler, kabelloser Steuerung ist auch aufgrund zahlreicher anderer gesellschaftspolitischer und individueller Problemfelder und Problempunkte dringend erforderlich. So gilt es, Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit, der Manipulations- und Missbrauchsmöglichkeiten intensiver als bisher zu diskutieren. Der Verfasser maßt sich zuletzt auch an, auf die Gefahr zunehmender Verdummung infolge gehäufter Nutzung „mobiler, eindimensionaler und schmalspuriger Unterhaltungs-Angebote“ hinzuweisen. Die rot-grüne Bundesregierung selbst bezeichnete den Mobilfunk als „unverzichtbaren Innovationsträger“. Gerade deshalb muss die Regierung auch alle Sorge dafür tragen, dass der Mobilfunk (gesamt)gesellschaftsfähig wird/bleibt.

Betrachtet man die bisherigen Aussagen, Aktivitäten und eben Nicht-Aktivitäten aus Kreisen der CDU/CSU und SPD zur Thematik, so ist erst einmal zweifelhaft, ob sich eine von einer großen Koalition geführte Bundesregierung kritischer mit der Problematik Mobilfunk/Elektrosmog/Gesundheit auseinandersetzen wird als die Vorgängerregierung. Bekanntermaßen reagieren allerdings Politiker und Politikerinnen gleich welcher Couleur auf den Druck der Bürgerinnen und Bürger. Diesen Druck gilt es daher zu erzeugen und zu verstärken.

